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Man hat nun diesem Ubelstand dadurch abzuhelfen

gesucht, dass zwischen Harnischfaden und Litze eine

Fadenschlinge eingebunden wird, um die Drehung des

Harnischfadens auf die Schlinge zu übertragen, auch
hat man eine in sich drehbare Drahtlitze konstruiert,
aber beides hat nicht den gewünschten Erfolg gehabt.

Die einzige Möglichkeit, die Drehung der Draht-
litze zu verhindern, ist die Anwendung eines Har-
nischfadens, welcher sich überhaupt nicht
drehen kann.

Höchst beachtenswert ist daher die Idee des Herrn
Webercidirektor 0. Martin in G1 a u c h a u statt
gezwirnten Harnischfaden geklöppelten Faden zu
verwenden, dessen Anwendung zu Harnischzwecken
durch D. R. G.-M. 80,248 geschützt ist. Hierdurch
ist nicht nur die Drehung der Litze beseitigt, sondern

auch, wie seit einem Jahre praktisch erprobt, das damit
zusammenhängende Einschneiden des Kettfadens in das

Auge der Drahtlitze aufgehoben. Der geklöppelte
Faden hält die Litze in ihrer zum Weben erforder-
liehen Stellung fest und giebt dem Faden keine Ge-

legenhcit, an der Stelle, wo die Windung zur Bildung
des Auges ist, einschneiden zu können.

Ist die Ausrüstung eines Jacquardstuhles mit
geklöppeltem Harnischfaden und Stahldraht-
litzen auch momentan etwas teurer, als wie mit ge-
zwirntem Faden und Fadenlitzen, so deckt sich die

Mehrausgabe sehr bald durch die dadurch erhöhte

Leistungsfähigkeit des Stuhles. Bei Anwendung von

Stahldrahtlitzen ist es wohl möglich, dass ein
Stuhl 4—5 Jahre lang arbeiten kann, ohne dass der
Weber nötig hat, auch nur e i n e Litze einzubinden,
während F a d e n 1 i t z e n bei cinigermassen schwerer
Arbeit schon nach einem Jahre, oft auch noch früher,
zerreissen. Nicht jeder Weber achtet dann mit Sorg-
fait darauf, dass die Litzen immer gleichmässig hoch

eingebunden werden, so dass nach kurzer Zeit das

Fach unrein wird und eine fehlerfreie Ware überhaupt
nicht erzielt werden kann. Um dem geklöppelten Faden
eine möglichst grosse Dehnbarkeit zu geben, muss der-
selbe gut präpariert werden. L. M. Text.-Ind.

Die Seidenindustrie im Kanton Tessin.
Uber das Schicksal der Seidenindustrie in Tessin

wird jetzt viel gesprochen, da die strenge Anwendung
des Fabrikgesetzes vom 28. März 1877 den weiteren
Betrieb der Seidenspinnerei unmöglich macht. Das ist
für den Kanton Tessin, in dem die Industrie im all-

gemeinen noch keine grosse Entwicklung erreicht hat,
nicht ohne Bedeutung.

Für bestimmte leichte Arbeiten wurden früher
in den Seidenspinnereien (filande) zahlreiche Mädchen

im Alter von 10 bis 16 Jahren beschäftigt. Ältere
Leute wollen sich nicht mit jener leichten Arbeit (Aus-
lesen, Benässen und Bereithaltung der Seidencocons für
die Spinnereien) abgeben. Auch würden erwachsene

Leute zu viel kosten, so dass es nicht mehr möglich
wäre, die Konkurrenz mit den italienischen Spinnereien
auszuhalten.

Nach dem Inkrafttreten des Fabrikgesetzes wurde
ausnahmsweise im Tessin bis jetzt die Anstellung von
Mädchen unter 14 Jahren (doch nicht unter 12 Jahrein
zugelassen. Nun wurde von Bern aus diese Anstellung
verboten, indem man die strenge Anwendung des Fabrik-
gesetzes fordert. Den Anlass dazu sollen Berichte ge-

geben haben, welche auf den schädlichen Einfluss der

Arbeit auf die Gesundheit der Mädchen hindeuteten.
Im Jahre 1894 wurden vier Mädchen gewogen und im

Körpergewicht als zu leicht befunden. Die Ursache

dieser Erscheinung wurde damals von den Inspektoren
auf die schädliche Einwirkung der Arbeit und des

Aufenthaltes in der Spinnerei zurückgeführt. Die Er-
fahrung scheint aber dieses Urteil nicht zu bestätigen,
denn jene vier Mädchen sind in der Spinnerei geblieben
und jetzt gut ausgewachsen, gesund und stark, wie

man es nur wünschen kann.
Welche Stellung die Regierung des Tessins in

dieser für den Kanton sehr wichtigen Frage einge-

nommen hat, ist nicht ganz klar. Es scheint, sie habe

den bestimmten Weisungen der Bundesbehörde nach-

geben müssen. Diese sollte aber unseres Erachtens
die Anwendung eines Gesetzes, welches vielleicht den

Zweig der Seidenspinnerei nicht besonders im Auge
hatte und offenbar auf die Zustände und Bedürfnisse
dieser Industrie nicht ganz passt, nicht so schroff ge-
stalten, dass dadurch die Industrie selbst unterdrückt
wird, nachdem die Einführung der letztern so viele

Opfer gekostet und die Existenz mancher armen Familie
begründet hat.

Am 18. ds. traf eine Deputation von Seidenarbeitern
des Kantons beim Staatsrat ein, um ihn zu ersuchen,
alles zu tlmn, um wenigstens provisorisch die jetzigen
Arbeitsbedingungen aufrecht zu erhalten. Nach An-
sieht der Deputation wäre die strikte Anwendung der

eidgenössischen Bestimmung, wonach Kinder unter
14 Jahren nicht in Fabriken arbeiten dürfen, ein wahres

Unglück. Die Deputation vertrat mehrere hundert
Arbeiter und wurde durch verschiedene Gemeinde-

behörden unterstützt. Schw. Text.-Zeitg.
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